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Was erwartet
der
Gewerbearzt
von den UVT
im
Berufskrankheiten-
Verfahren ?
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• Objektivität und
Sorgfalt

• Transparenz

• Fairness

• Beachtung der BKV
und der
Rahmenvereinbarung

Was erwartet der GA vom UVT im BK-Verfahren?
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Wird das BK-
Verfahren diesen
Erwartungen
gerecht ?
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Objektivität
und Sorgfalt

Ermittlung der
arbeitstechnischen
Voraussetzungen

durch den UVT

 unabhängig

 ergebnisoffen

 nachvollziehbar
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Beispiel BK 1318
Erkrankungen des Blutes,
des blutbildenden
und des lymphatischen
Systems
durch Benzol

entscheidendes Kriterium
für die Anerkennung:

Ergebnis der Ermittlung
der ppm-Benzoljahre
durch die TAD

Objektivität und Sorgfalt
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Beispiel BK 1318
Erkrankungen des Blutes,
des blutbildenden
und des lymphatischen Systems
durch Benzol

Objektivität und Sorgfalt

1) Katalogdaten anstatt Befragung des Vers.,

individuelle Expositionen unberücksichtigt

2) fehlende Expositionszeiten

(z.B. weil für diese Zeiten anderer UVT zuständig)

3) inhalative Exposition nicht berücksichtigt
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Beispiel BK 1318
Erkrankungen des Blutes,
des blutbildenden
und des lymphatischen Systems
durch Benzol

Objektivität und Sorgfalt

4) nicht nachvollziehbare Ansätze für die

Benzolkonzentrationen im Waschbenzin

Fall:

65-jährige Frau, akute myeloische Leukämie,

Benzolgehalt im Waschbenzin lt. Ringbuch 0,5 – 5%,

TAD-Ansatz 1% ohne Begründung (auch nicht auf Nachfrage)

Exposition lt. TAD: 5,9 Benzoljahre = „absoluter worst-case“,

Clearingstelle: >10 Benzoljahre = Anerkennung



9© F. Scharfenberg: XI. Potsdamer BK-Tage 21. Mai 2016

Beispiel BK 1318
Erkrankungen des Blutes,
des blutbildenden
und des lymphatischen Systems
durch Benzol

Objektivität und Sorgfalt

5) fehlende Vergleichbarkeit der TAD-

Stellungnahmen verschiedener UVT

Fall:

75-jähriger Vers. mit Non-Hodgkin-Lymphom,

identische Expositionszeiträume

werden von zwei TADs unterschiedlich bewertet,

A-BG: 10,8 Benzoljahre

B-BG: 51,2 Benzoljahre
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Objektivität und Sorgfalt

6) fehlende Ermittlungen zum Vorliegen der

Zusatzkriterien der B2-Konstellation der

Konsensempfehlungen (KE)

7) fehlende Zusammenfassung der

Belastungsdosis bei mehreren beteiligten

TAD

Beispiel BK 2108
Bandscheibenbedingte
Erkrankungen der Lendenwirbelsäule
durch langjähriges Heben oder Tragen
schwerer Lasten oder
durch langjährige Tätigkeit
in extremer Rumpfbeugehaltung...
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Objektivität und Sorgfalt

8) konkurrierende Faktoren als Ablehnungs-

grund, obwohl diese lt. KE nicht relevant

9) Behauptung einer gleichstarken oder

stärkeren HWS-Schädigung ohne Beleg

10) Kriterien der bandscheibenbedingten

xErkrankung abweichend von den KE

Beispiel BK 2108
Bandscheibenbedingte
Erkrankungen der Lendenwirbelsäule
durch langjähriges Heben oder Tragen
schwerer Lasten oder
durch langjährige Tätigkeit
in extremer Rumpfbeugehaltung...
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Objektivität und Sorgfalt

11) Weiterbeauftragung bestimmter Gutachter,

xobwohl diese beharrlich gegen die

xKonsensempfehlungen verstoßen

12) keine Messung der Bandscheibenprotrusion

13) keine Messung der Bandscheibenhöhe

Beispiel BK 2108
Bandscheibenbedingte
Erkrankungen der Lendenwirbelsäule
durch langjähriges Heben oder Tragen
schwerer Lasten oder
durch langjährige Tätigkeit
in extremer Rumpfbeugehaltung...
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Objektivität und Sorgfalt

14) keine Ermittlungen, wenn der Vers. im

Fragebogen bei berufl. Asbestkontakt

„nicht bekannt“ angekreuzt hat

15) nur konventionelles Röntgen und Ersatz

des HR-CT durch eine Lungenstaubanalyse

Beispiel BK 4104
Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs
in Verbindung mit Asbestose,
in Verbindung mit durch Asbeststaub verursachter
Erkrankung der Pleura oder
bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen
Asbestfaserstaub-Dosis von mindestens 25 Faserjahren

Falkensteiner Empfehlung (FE) 2011
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Objektivität und Sorgfalt

16) fehlende Asbestexpositionszeiten

17) kein HR-CT gemäß FE

18) fehlender ICOERD-Bogen

19) unklarer Befunder (Qualifikation?)

20) unklare Befundungstechnik

Beispiel BK 4104
Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs
in Verbindung mit Asbestose,
in Verbindung mit durch Asbeststaub verursachter
Erkrankung der Pleura oder
bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen
Asbestfaserstaub-Dosis von mindestens 25 Faserjahren
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Objektivität

Beratungsärztliche

Stellungnahmen

 unabhängig

 ergebnisoffen

 nachvollziehbar

 im Rahmen der

beratungsärztl. Aufgaben
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Objektivität

Beschränkung der
Mitwirkung des
Beratungsarztes auf

 Unterstützung/Beratung
bei der Klärung des
Krankheitsbildes

 Überprüfung der
Schlüssigkeit bereits
vorliegender Gutachten
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Objektivität

keine beratungsärztl.
Stellungnahme

 zur Beurteilung
komplexer
Zusammenhangsfragen

 als Zweitexpertise zu
bereits vorhandenen
Gutachten

 wenn die Stellungnahme
als Beweismittel in das
Verwaltungsverfahren
eingeführt werden soll

(…)
Die Berufung im Bescheid auf eine
"Stellungnahme des beratenden Arztes" macht
diese zum Gutachten mit der Folge, dass § 200
Abs. 2 SGB VII hätte angewandt werden müssen.
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Pingpong:
Gutachter - Beratungsarzt - Gewerbearzt

Gutachterauswahl durch Vers.

Zusammenhangsgutachten:

Anerkennung MdE >/= 20%

Beratungsarzt:

Einwände gegen Gutachten

Vorlage beim Gewerbearzt:

„keine BK“

Gewerbearzt:

Empfehlung an UVT,

Einwände des
Beratungsarztes

an Gutachter und ergänzende
Stellungnahme

ergänzende STN des
Gutachters:

BK mit MdE

Beratungsarzt:

bekannte und/oder neue
Einwände

Vorlage beim Gewerbearzt:

„keine BK“

Gewerbearzt:

neues
Zusammenhangsgutachten

usw.
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 keine Vorlage
beratungsärztlicher
Einwände gegen das
Gutachten beim Gutachter

 „in kritischen Fällen“
entscheidet eher der
Beratungsarzt als der
Gutachter

faktische Aushöhlung

der Gutachterauswahl

gem. § 200 SGB VII

Transparenz und Fairness
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 freie Gutachterwahl

gem. § 200 SGB VII

 UVT schlägt dem Vers.

3 geeignete Gutachter vor

 Vers. wählt 1 Gutachter

oder macht einen eigenen

Gutachtervorschlag

Fall:

BG schlägt 3 Gutachter vor, die alle

entweder als Beratungsärzte der BG oder

als Arzt in einer BG-Klinik tätig sind,

macht dies dem Vers. nicht kenntlich

Transparenz und Fairness
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 Nichtbeteiligung der Gewerbeärzte

 Nichtbefolgung der Ermittlungsvorschläge

(z.B. keine Einschaltung der Clearingstelle)

 „klammheimlicher“ Abschluß mit

Ablehnungsbescheid, während der

Gewerbearzt auf die Wiedervorlage der

Ermittlungsakte mit den Ergebnissen der

ergänzenden Ermittlungen wartet

Beachtung der BKV und
der Rahmenvereinbarung

Berufskrankheiten-Verordnung (BKV)
§ 4 Mitwirkung der für den
medizinischen Arbeitsschutz
zuständigen Stellen

(1) Die für den medizinischen Arbeitsschutz
zuständigen Stellen wirken bei der Feststellung von
Berufskrankheiten und von Krankheiten, die nach § 9
Abs. 2 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch wie Berufskrankheiten
anzuerkennen sind, nach Maßgabe der Absätze 2 bis
4 mit.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben die für den
medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen über
die Einleitung eines Feststellungsverfahrens
unverzüglich schriftlich zu
unterrichten; als Unterrichtung gilt auch die
Übersendung der Anzeige nach § 193 Abs. 2 und 7
oder § 202 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch.
Die Unfallversicherungsträger
beteiligen die für den medizinischen Arbeitsschutz
zuständigen Stellen an dem weiteren
Feststellungsverfahren; das nähere Verfahren können
die Unfallversicherungsträger mit den für
den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen
durch Vereinbarung regeln.

(3) In den Fällen der weiteren Beteiligung nach
Absatz 2 Satz 2 haben die Unfallversicherungsträger
vor der abschließenden Entscheidung die für den
medizinischen Arbeitsschutz
zuständigen Stellen über die Ergebnisse ihrer
Ermittlungen zu unterrichten. Soweit die
Ermittlungsergebnisse aus Sicht der für den
medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen
nicht
vollständig sind, können sie den
Unfallversicherungsträgern ergänzende
Beweiserhebungen vorschlagen; diesen Vorschlägen
haben die Unfallversicherungsträger zu folgen.

(4) Nach Vorliegen aller Ermittlungsergebnisse
können die für den medizinischen Arbeitsschutz
zuständigen Stellen ein Zusammenhangsgutachten
erstellen. Zur Vorbereitung dieser
Gutachten können sie die Versicherten untersuchen
oder andere Ärzte auf Kosten der
Unfallversicherungsträger mit Untersuchungen
beauftragen.
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 unerklärlich lange

Postlaufzeiten

 Mahnungen schon nach 3

Wochen bei 6-wöchiger

Bearbeitungsfrist lt.

Rahmenvereinbarung

 „Monsterakten“ mit

irrelevanten und/oder

redundanten Kopien

Beachtung der BKV und
der Rahmenvereinbarung
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„Monsterakten“ mit irrelevanten Kopien

Beachtung der BKV und
der Rahmenvereinbarung
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„Papierflut“: redundante Kopien

Beachtung der BKV und
der Rahmenvereinbarung
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 wegen fehlender Gewerbeärzte (z.B.

Bremen)

 wegen zu geringer zeitlicher

Kapazitäten der Gewerbeärzte,

(Beschäftigung mit anderen

Aufgaben, „die jetzt wichtiger sind“)

 Ausgliederung des gewerbeärztl.

Dienstes

 Dezentralisierung

usw.

Realität in den meisten Bundesländern:
nur noch selektive Mitwirkung (z.B. Krebsfälle)
oder überhaupt keine gewerbeärztliche
Mitwirkung mehr:



26© F. Scharfenberg: XI. Potsdamer BK-Tage 21. Mai 2016

Gibt es eine Lösung?
Und falls ja, wie könnte sie aussehen?

Aufgabe der UVT:

 Verbesserung der Qualität der Expositionsermittlungen

(z.B. durch Schulungen, Schaffung von Clearingstellen)

 rechtskonformer Einsatz der beratenden Ärzte

 Beachtung der Begutachtungsempfehlungen

 Qualitätssicherungsmaßnahmen bei Gutachtern

(Schulung, Rückmeldung zu Gutachten, Streichung aus

der Gutachterliste bei anhaltender Nichtverwertbarkeit

der Gutachten)

 konsequente Beteiligung der Gewerbeärzte am BK-

Verfahren

 faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den

Gewerbeärzten

 Nutzung der besonderen Erfahrung und unparteiischen

arbeitsmedizinischen Kompetenz der Gewerbeärzte im

BK-Verfahren
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Gibt es eine Lösung?
Und falls ja, wie könnte sie aussehen?

Aufgabe der Bundesländer:

 Stärkung der universitären Arbeitsmedizin,

Ermöglichung einer BG-unabhängigen Forschung zur

Entstehung und Verhütung von Berufskrankheiten

und Förderung von unabhängiger universitärer

Begutachtungskompetenz für Berufskrankheiten

 personelle Stärkung der gewerbeärztlichen Dienste

und Schaffung zusätzlicher gewerbeärztlicher

Kapazitäten für die Mitwirkung im Berufskrankheiten-

Verfahren

 Erhöhung der Attraktivität der gewerbeärztlichen

Tätigkeit durch geeignete Maßnahmen


